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Merſeburger
1858.

Kreis Blatt.
Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk.

4. Quartal. Mittwoch den 24. November. Stück 16.

Bekanntmachungen.
Es iſt mir wiederholt zur Pflicht gemacht worden, daß die

am 3. December d. J.
attfindende Volkszählung durchaus inſtructionsmäßig ausgeführt werde, weil es nur dadurch gelingen könne, ein mög-

lichſt richtiges Reſultat zu erzielen. k7

Indem ich die Ortsbehörden des Kreiſes hierdurch noch beſonders auf die große Wichtigkeit der Volkszählung,
deren Ergebniſſe den Abrechnungen mit den ZollVereinsStaaten zu Grunde gelegt wird, aufmerkſam mache, fordere ich
dieſelben auf, dem Zählungs Geſchäfte die größte Sorgfalt und Gewiſſenhaftigkeit zuzuwenden. Sollten ſich jedoch deſſen
ohnerachtet bei den in Folge höherer Anordnung vorzunehmenden Nachreviſionen Unrichtigkeiten herausſtellen, ſo würde
ich mich, wiewohl ungern genöthigt ſehen, gegen die betreffenden Beamten mit Ordnungsſtrafen vorzugehen.

Die Kreisbewohner aber erſuche ich, die mit der Zählung beauftragten Beamten durch bereitwilliges Entgegen-
kommen in jeder Weiſe zu unterſtützen.

Merſeburg, den 20. November 1858. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Die neue, von dem Dome
nach dem neuen Schulhauſe führende Straße iſt mit dem
Namen „Schulſtraße“ belegt worden.

Dieſe Straße darf zur Paſſage mit Wagen und Kut-
ſchen, zum Reiten und zum Führen von Pferden nicht be-
nutzt werden. Jede Uebertretung dieſes Verbots wird auf
Grund des g. 5. des Geſetzes vom 11. März 1850 mit
einer Strafe bis zu 3 Thalern oder verhältnißmäßigem Ge-
fängniß geahndet.

Merſeburg, den 18. November 1858.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Unter Hinweiſung auf die
Bekanntmachung der hieſigen Königlichen Regierung vom
17. d. Mts., im Stück 47. des Amtsblatts, bringen wir
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß im Monat Decem-
ber d. J. wiederum die allgemeine Volkszählung ſtattfinden
wird. Die Zählung muß am 3. December beginnen und
jedenfalls noch an demſelben Tage beendet werden. Es
wird daher vor dem genannten Tage in jedes Haus eine
Liſte zur Aufnahme der Bewohner derſelben abgegeben wer-
den. Jn dieſe Liſte ſind am 3. December die Bewohner
familienweiſe nach den vorgeſchriebenen Rubriken einzutragen,
und zwar hat der Hauswirth oder deſſen Stellvertreter für
die Richtigkeit der Eintragung einzuſtehen. Die Liſten, in
denen die durchlaufende Nr. ſämmtliche Bewohner (Co-
lonne 1.) offen zu laſſen iſt, werden am 4. December wieder
abgeholt werden und es wird bei dieſer Gelegenheit die
e der Ausfüllung von dem betr. Beamten geprüft
werden.

Folgende Perſonen ſind, da ſie zum Militairſtande
gehören, von den Hausbeſitzern nicht mit aufzunehmen:

alle active Militairs der Feld und Garniſon Trup-
pen und der Landwehrſtämme jeden Grades, und alle
dem Militairdienſte unmittelbar angehörige untere Dienſt-
leute, ferner die zu den General-Commandos, Jn-
ſpections, Diviſions- und Brigadeſtäben zu rechnenden Jn
dividuen, die zum Kriegs Miniſterio, zu der Adjutan-

tur Sr. Majeſtät des Königs, zum Generalſtabe der
Armee, zu den Jntendanturen und TrainDepots, zu
dem Militair-Prüfungs- und Unterrichts Weſen, zu dem
nicht regimentirten Theile des Militair-Medicinal-Weſens
und die zu den Gouvernements-Commandanturen und
Feſtungs Beamten zu zählenden Perſonen, desgleichen
die beſonderen Corps oder reitenden Jäger, die Kadet-
ten, die Gendsarmerie, die Jnvaliden und die auf den
Feſtungen eingeſchloſſenen Staats, Stuben- und Bau-
Gefangenen.

Die Angehörigen und die an ſich zum Civilſtande
zu rechnenden Dienſtboten der vorgedachten Perſonen
werden ſofern jene Angehörigen oder Dienſtboten bei die-
ſen Militair- Perſonen wohnen, mit dem letzteren eben
falls von der Militair-, nicht von der Civil-Be-
hörde gezählt, daſſelbe gilt von momentan abweſenden,
im activen Dienſte ſtehenden Militairs, z. B. von Offizie
ren, welche auf beſtimmte Zeit beurlaubt ſind. Dagegen
werden ſämmtliche zur Dispoſition geſtellte Offiziere, ſowie
die penſionirten Militairs nebſt ihren Familien und Ange
hörigen, ingleichen die ſogenannten „Beurlaubten“, d. h.
die auf längere oder unbeſtimmte Zeit in ihre Heimath
entlaſſenen Soldaten, ferner die in die verſchiedenen Klaſſen
der Landwehr eingereihten Perſonen, ſo wie diejenigen
Dienſtboten der activen Militair-Perſonen, welche blos
während des Tages ſich bei der Dienſtherrſchaft aufhalten,
jedoch nicht bei dieſer wohnen, z. B. verheirathete Kutſcher,
Diener, Köche u. ſ. w., durch die Civil Behörde aufge-
nommen.

Alle Perſonen, welche nicht ausdrücklich von der Auf-
nahme durch die Civil Behörden ausgeſchloſſen worden,
ſind von den Hausbeſitzern in die betreffenden Liſten ein-

zutragen. 55Für die Zählung ſelbſt gilt
a) folgende allgemeine Regel:

Soweit nicht nach der nachfolgenden Beſtimmung
zu b. eine Ausnahme eintritt, werden alle Jn und
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Ausländer als Einwohner desjenigen Ortes ange
ſehen, an welchem ſie ſich zur Zeit der Zählung
dauernd oder vorübergehend aufhalten.

Es werden ſonach am Orte ihres Aufenthalts
gezählt: alle dort in Lohn und Brod ſtehende Dienſt-
boten alle dort in Arbeit ſtehende oder Arbeit
ſuchende Geſellen und Gewerbsgehülfen, einſchließlich
derjenigen, welche in Handwerker Herbergen eingekehrt und ferner alle Lehrlinge, Fabrikarbeiter und

Tagelöhner, alle Perſonen, welche ſich am Orte der
Zählung auf einer Unterrichts, Lehr, Bildungs,
Erziehungs-, Penſions Anſtalt u. ſ. w. befinden,

„oder dort ſonſt des Unterrichts oder der Bildung
wegen verweilen, ſo wie in dortigen Kranken, Ent-
bindungs, Arbeits Häuſern Gefängniſſen, Beſſe-
rungs Anſtalten u. ſ. w. befindlichen Perſonen.
Handwöerker und Arbeiter, welche in den Wochenta-
gen nicht an dem Orte, wo ihr eigentliches Domicil
iſt und ihre Familien wohnen, ſich aufhalten, ſon-
dern an andern Orten, in Fabriken c. beſchäftigt
ſind werden alſo an dem Orte ihres factiſchen Auf-
enthalts gezählt.
Nur ſolche Perſonen, welche in Gaſthäuſern (mit
Ausſchluß der Handwerker Herbergen) eingekehrt ſind,
oder als Gäſte in Familien ſich aufhalten
(alſo mit Ausſchluß der in gemietheten Privat-Quar-
tieren wohnenden Fremden) werden nicht als Ein-
wohner desjenigen Ortes, an welchem ſie ſich zur
Zeit der Zählung aufhalten, betrachtet und daſelbſt
nicht gezählt.

c) Dagegen werden diejenigen Jnländer und ſomit auch
alle inländiſche See und Flußſchiffer, welche zur
Zeit der Zählung auf Reiſen im Jn oder Aus-
lande und deshalb von ihrem geſetzlichen Wohnorte
abweſend ſind, als Einwohner ihres geſetz-
lichen Wohn oder Angehörigkeitsortes
an ihrem Wohnorte und bezüglich bei ihren Ange-
hörigen mit in Anſatz gebracht.

Dagegen ſind ausländiſche See und Flußſchiffer,
welche ſich zur Zeit der Zählung auf preußiſchem
Waſſergebiete befinden, ſei es, daß ſie auf preußi-
ſchen oder auf fremden Fahrzeugen ſich aufhalten, an
dem Orte mitzuzählen, innerhalb deſſen Polizei Be
zirk das betreffende Fahrzeug ſich gerade befindet.
Ausländiſche See und Flußſchiffer, welche auf preu
ßiſchen Fahrzeugen dienen die zur Zeit der Zählung
ſich nicht innerhalb des dieſſeitigen Waſſergebietes
befinden bleiben natürlich bei der Zählung unbe-
rückſichtigt.

d) Solche Zollvereinsangehörige, welche mehr als einen
Wohnſitz im Vereine haben z. B. im Sommer auf
einem Landgute, im Winter in einer eigenen
Wohnung in einer Stadt ſich aufhalten, ſind nur
am letzteren Orte mitzuzählen, dagegen an dem
Wohnorte, von welchem ſie zur Zeit der Zählung
abweſend ſind, von dieſer auszuſchließen.

Wir können nicht genug bei Aufnahme der Liſten die
größtmögliche Pünktlichkeit und Genauigkeit empfehlen und
erwarten daß den Beamten, welche die Liſten überbringen,
abholen und revidiren werden immer mit der nöthigen
Bereitwilligkeit entgegengekommen wird.

Die Eintragung in die (qu. Liſten iſt in reinlicher
und leſerlicher Schrift zu bewirken, auch iſt eine
Beſchmutzung derſelben zu vermeiden.

Merſeburg den 20. November 1858.
Der Magiſtrat.
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Bekanntmachung. Es iſt bemerkt worden, daß
bei dem jetzigen Froſte die Vorſchrift des 23. der hieſi-
en StraßenOrdnung, wonach das Gerinne vor den Häu-hin von den Hauseigenthümern oder deren Stellvertretern

bei ſtarkem Winterfroſte und bei entſtandenem Thauwetter
aufgeeiſt und das aufgehauene Eis weggeſchafft werden muß,
mehrfacher desfallſiger Bekanntmachungen ungeachtet zum
großen Theil gar nicht, zum Theil nur ſehr mangelhaft be-
folgt wird.

Wir ſehen uns daher veranlaßt, mit Hinweis auf die
1. und 23. der Straßen-Ordnung Folgendes zur ge

nauen Beachtung nochmals bekannt zu machen:
Jeder Hauseigenthümer reſp. deſſen Stellvertreter

hat, bei Vermeidung der im F. 62. der Straßen Ord-
nung angedrohten Polizeiſtrafe bis zu fünf Thalern, da-
für zu ſorgen, daß an den Kehrtagen, d. h. Mittwochs
und Sonnabends, die Straße vor ſeinem Hauſe, Garten
oder Gehöfte, mit Einſchluß des Gerinnes, gehörig ge-
reinigt und bei Froſtwetter eine zum Abfluß des Waſſers
dienende Rinne an den bezeichneten Tagen in das Eis
gehauen wird. Wenn das Eis von den Rinnſteinen aus
auf die Straße ſich verbreitet oder in den Gaſſen die
Paſſage hemmt und gefährdet, ſo muß daſſelbe in ſol-
chen Fällen ganz beſeitigt werden.

Die executiven Polizeibeamten ſind angewieſen, die Aus
führung dieſer Beſtimmungen ſtreng zu controliren und jede
etwaige Uebetretung ſofort zur Anzeige zu bringen.

Merſeburg, den 20. November 1858.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Die letzten Reſte von Bruchſteinen, welche durch den

Abbruch der Bauwerke an dem fiscaliſchen Amtsteiche bei
Knapendorf gewonnen worden ſind, ſollen, da das Gebot
zu gering war, in einem anderweitig anberaumten Termin
auf Freitag den 26. November, Nachm. 3 Uhr,

anm Ablaßkanal des Oberteichs,
gegen gleich bagre Bezahlung an den Meiſtbietenden ver
kauft werden. Die Verkaufsbedingungen werden im Termine
ſelbſt bekannt gemacht werden.

Merſeburg, den 22. November 1858.
Der Königliche Bau Jnſpector

Sommer
Holzverkauf in der Oberförſterei Schkeuditz

Freitag den 26. November e. ſollen
I. Vormittags 10 Uhr, in der Schenke zu Creypau, ea.

65 Haufen Ausputzeholz von Obſtbäumen aus den
Oſtrauer Wehrichten, dem Göhlitzſcher Wehricht, dem
HelfurtsWehricht und der Anlage,

II. Nachmittags 2 Uhr, im Hoſpitalgarten bei Merſeburg
ca. 30 Haufen Ausputzeholz von Obſtbäumen c. aus
dem Faſanengarten, der Probſtei und dem Hohen
dorfer Wehricht,

gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meiſtbieten-
den verſteigert werden.

Schkeuditz, den 19. November 1858.
Der Oberförſter
Rehfeldt.

Feldverkaufs- Anzeige. Eine Viertelhufe hie-
ſiges Stadtfeld, 8 Mrg. 50 Rth. haltend und jetzt in 3
Stücken auf der Schkopauer Seite gelegen, iſt ehemöglichſt
zu verkaufen und das Nähere hierüber bei dem Pr. Seer.
Rindfleiſch zu erfahren.
Zu dem bevorſtehenden Jahrmarkte in Schaafſtädt ſind
für die Dauer deſſelben Räume, die ſich vorzüglich für
Wein Ausſchnitter eignen, in der Apotheke daſelbſt zu ver
miethen.

zu



daß
hieſi
Häu-
etern
etter
muß,
zum
t be

f die
ge

treter
Ord-

da
ochs
arten

ge-
iſſers
Eis

aus
die

ſol

Verkauf eines Kohlenpfeilers.
Der abgeräumte Kohlenpfeiler auf der Königl. Braun-

kohlengrube bei Mertendorf von eirea 30,000 Tonnen Jnhalt,
zur unmittelbaren Abfuhre günſtig gelegen, ſoll höherer Ver
fügung zu Folge auf dem Wege des Meiſtgebots öffentlich
verkauft werden.

Jm erhaltenen Auftrage habe ich dazu einen Termin auf
den 1. December d. J., Vormittags 9 Uhr,

im Revierhauſe zu Mertendorf anberaumt. Die dem Ver-
kaufe zum Grunde zu legenden Bedingungen ſollen im Ter-
mine bekannt gemacht werden und wird in dieſer Beziehung
hier nur bemerkt, daß der Abbau baldigſt nach dem Zu-
ſchlage, jedenfalls im Laufe des Winters unter der bergpo
lizeilichen Controle des betreffenden Revierbeamten erfolgen.
muß. Die übrigen Bedingungen können auch ſchon vorher
bei dem Unterzeichneten eingeſehen werden, ebenſo iſt der
Steiger Trautmann beauftragt, Reflectirenden den blosge-
legten Kohlenpfeiler vorzuzeigen.

Köſen den 17. November 1858.
Der Königliche Geheime Bergrath

Backs.
Bekanntmachung.

Die geehrten Mitglieder unſeres Vereins werden hier
durch zu der
Mittwoch den 1. December, Vormitt. 10 Uhr,
ſtattfindenden Verſammlung ergebenſt eingeladen.

Nachdem über die Ausſetzung von Prämien ferner
Berathung getroffen, werden noch folgende Fragen zur Ver-
handlung kommen:

1) Ueber den Futterwerth und beſte Verwendung der
Preßrückſtände von Zuckerrüben.

2) Wie wird es möglich ſein, den fühlbaren Mangel an
Streumaterial zu bekämpfen.

3) Ueberwiegen die Vortheile der Sommer Lammung
ihre Nachtheile.

Bündorf, den 22. November 1858.
Der Vorſtand des Merſeburger landwirth-

ſchaftlichen Vereins.
Scheller.

Haus und Ziegeleiverkauf.
Der Unterzeichnete iſt beauftragt:

a) ein in der Marktgaſſe zu Schaafſtädt belegenes Haus
mit Zubehör, zum Betriebe eines kaufmänniſchen Ge-

ſchäfts geeignet,
b) die bei dem Gaſthauſe „zum freien Felde“ bei Schaaf

ſtädt, in der Nahe der Chauſſee belegene Ziegelei mit
Brennofen, maſſiven Schuppen und Brennerhauſe,
nebſt dem dazu gehörigen Feldſtücke von ea, 10 Mor-
gen Land,

zu verkaufen.
Termin hierzu iſt

am 25. d. M,, Nachmittags 2 Uhr,
in dem gedachten Gaſthauſe anberaumt.

Der Beſitzer des letzteren, Herr Kürbis, giebt näheren
Nachweis.

Merſeburg, den 8. November 1858.
Der Rechtsanwalt und Notar Hunger.

Vorſtadt Neumarkt Nr. 915 liegt Weizen und Hafer-
ſtroh zum Verkauf.

z

Auf dem Rittergute Blöſien ſteht eine
u Kuh und eine Ferſe zu verkaufen.

Auf dem Domplatz Nr. 261 iſt eine ParterreWohnung
an eine ſtille Famile zu vermiethen und zum 1. Januar zu
beziehen.

39
Eine Kuh mit dem Kalbe ſteht zu verkau

1

e fen in Göhlitzſch Nr. 6.

Brennholz -Auetion.
Sonnabend den 27. d. M., Nachmittags 2 Uhr, ver

kaufe ich eine größere Partie Brennholz haufenweiſe und
beſtbietend in meinem Gehöfte an der Hofſchmiede.

Hetzer,
Zimmermeiſter.

Holzauetion.
Den 6. December 1858, Vormittags 10 Uhr, bin ich

geſonnen auf meinem Ellerfleck ca. 80 bis 90 Stück nutz
bare ſtarke Ellern und Pappeln auf das Meiſtbietende zu
verkaufen. Die Bedingungen werden im Termine bekannt
gemacht. Der Sammelplatz iſt in der Schenke.

Mangatter in Wüſteneutzſch.
Holz- Auction.

als den 29. November, von Vormittags 9Montag
Uhr ab, ſollen 80 Stück Eſchen und Ellern, welche ſich
größtentheils zu Nutzholz eignen, meiſtbietend verkauft
werden.

Geuſa, den 20. November 1858.
Auguſt Herrfurth.

Auction. Mittwoch den 1. December er.,
von Vormittags 9 Uhr an, ſollen in dem Hauſe
des Herrn Dr. Gruber in hieſiger Unteraltenburg, neben
der Paſtor-Wohnung, umzugshalber 1 Mahagoni-Glas-
Servante, 2 Sophas, 1 Dutzend Mahagoni-Stühle, Sopha,
Pfeiler-, Waſch und Gartentiſche, dergl. Stühle, diverſe
Spiegel, 1 große Wanduhr, 2 große Waſchkeſſel, Haus und
Küchengeräthe, Waſchgefäße und dergl. mehr, ſowie auch
1 Wäſch- Rolle und 1 Kinderwagen, meiſtbietend gegen
Baarzahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 22. November 1858.
A. Rindfleiſch Kreis Auct. Comm.

Stroinski's Augenwaſſer.
Dieſes bereits vielſeitig und bei richtigem Gebrauch

auch ſtets mit beſtem Erfolg angewandte Mittel:
zur Augenſtärkung, ſowie gegen Augenſchwäche

und Augenentzündung,
iſt für Merſeburg und Umgegend in Flacons à 10 Sgr.
und 16 Sgr. mit Gebrauchsanweiſung nur allein bei Herrn
Carl Teichmann, Altenburg Nr. 755, zu haben.

Neiße. Stroinski.Brumbyu's Magenwasser,
ein angenehmer kräftiger Liqueur,

der namentlich gegen
Magenkrampf und Magenſchwäche

und die damit verhundenen Beschwerden die vorzüg-lichsten Dienste geleistet und in kurzer Zeit äberaf

wo er eingeführt, so beliebt geworden ist, wird in
der Niederlage für Dürrenberg bei Herrn V. A.
Sasse die HFlasche à 20 Sgr. und FPlasche à 10
Sgr. mit ärztlichen Attesten versehen, verahreicht.

Luckau in der Nieder- Lausitz.
VVilh. Brumby.

20 Ctr. gut gebackene Pflaumen, 20 Ctr. gutes ſelbſt
gekochtes Pflaumenmuß und alle Sorten Aepfel, à Korb
von 8 Sgr. an, ſind fortwährend zu verkaufen große Rit-
tergaſſe Nr. 162 bei dem Obſthändler Blume.

Auch ſtehen bei demſelben 2 überjährige fette Schweine
zum Verkauf.
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Einbänden im neueſten Geſchmack zu allen Preſſungen in Gold Blind-
druck, ſowie bei allen Arbeiten in Leder, Cambrie, Sammet und Seide.

DF Alle Arten Stickereien werden nur gut und geſchmackvoll garnirt bei Guſtav Lots.
e S

4Strumpfwaaren- Lager von Wilhelm Lendrich,
daßVerkaufs-Local in und außer den Markkkagen: n

D. o zRofßmarkt Nr. 411, im Hauſe des Hrn. Dr. König,
empfiehlt einem geehrten hieſigen und auswärtigen Publikum alles von Strumpfwaaren bei reeller Bedienung zu mög-
lichſt billigen Preiſen, als: Strümpfe, Jacken, Hoſen, geſtrickte und gewirkte. Feine gewirkte Unterziehjacken (Geſund- Thlr
heitsjacken), Hoſen und Strümpfe für Damen und Herren. Shawls für Herren, Damen und Kinder, geſtrickte, gehäkelte nehn
und gewirkte, dergleichen Kinderſachen, Mützchen, Netzchen, Corſettes, Kleider, Schuhchen, Burnuſſe, Mäntelchen 2c., Fan- den,
chons, Hauben, Kragen, Unterärmel und Tücher für Damen, ſowie ſonſtige in dies Fach einſchlagende Artikel. ſicht

Deutſche und Engliſche Strickgarne empfiehlt Wilhelm Lendrich.

H e TAusverkauf von Schlittſchuhen. J
Um mit dieſem Artikel gänzlich zu räumen, verkaufe ich dieſelben unterm Fabrikpreiſe. 1. J

C. Möllnitz-Schier. T
Eine Partie ſteinerne Schraubenflaſchen, bis Centner Photogen oder Oel faſſend, ver-

kauft billigſt C. Möllnitz-Schier, WeiMarkt Nr. 10. Rog
Gutgeſchliffene Engl. R ſer, Sol Solaröl hafzutgeſchliffene Engl. Raſirmeſſer, Solin- Haer Tiſch- Deſſertmeſſer, Rathenower 1. Qualität S r t 9 Sar
rillen in beſter Auswahl empfiehlt Quahtat S hart S. Bgl-C Sellwig, iſt Porlweahrene u ſahen e

Roßmarkt Ecke fortwe zu 12.Markt und Roßmarkt Ecke. H. Gärtner Klempnermeiſter, r
Speiſeglocken, Meſſer- Geldkörbchen,

ſowie auch ſehr fein gearbeitete Damenkörbchen von
Draht, in großer Auswahl, bei

C. Franccke, Burgſtraße.

Magdeburger Sauerkraut, à, Pfd. 1 Sgr., in Fäſſern
von circa 50 Pfd. billiger, empfiehlt

F. L. Schulze, Domplatz.

J Schlittſchuhe
für Herren und Damen, mit und ohne Lederzeug, in größter
Auswahl empfiehlt billigſt Julius Hammer.

Alle in mein Fach einſchlagende Stickerei Arbeiten
werden ſauber verfertigt bei

Julius Hammer.
Schlittſchuhe

in jeder beliebigen Größe und Qualität, mit und ohne Le-
derzeug, für Herren und Damen, empfiehlt in reicher Aus
wahl zu möglichſt billigen Preiſen

F. A. Nägler, Markt.
Friſches Lichtebier
im Stadt-Brauhauſe

iſt von heute an nur alle 14 Tage zu haben.
Merſeburg den 23. November 1858.

C. Berger.

G

Burgſtraße.

Für Wiederverkäufer
empfiehlt Zuckerbrödchen, à Pfd. 7 Sgr.,

ordinaire Bonbons, à Pfd. 6 Sgr.,
feine Malzbonbons à Pfd. 75 Sgr.,
bunte Bruſtkuchen à Pfd. 75 Sgr.,
gebrannte Mandeln, à Pfd. 9 Sgr.,

und dergl. mehr in ſtets friſcher guter Waare
W. Bauer's Conditorei auf dem Neumarkt.

Beſte dauerhafte Gummiſchuhe in allen Größen em-

pfiehlt billigſt L. A. Weddy.
Grüne, gelbe und geſchälte Kocherbſen, Linſen und

Bohnen empfiehlt L. A. Weddy.
Ungariſches Schweineſchmalz und beſtes ſüßes ſtarkes

Pflaumenmuß empfiehlt L. A. Weddy.
Grober, zwei Mal gefegter

Knorpel, à Tonne 11 Sgr.,
frei bis ins Haus, iſt wieder vorräthig.

Merſeburg. Heinr. Schultze jun.
Donnnerstag den 25. d. Monats

Schlachtefeſt, wozu freundlich
R. Eckardt.

ten

S

einladet

(Hierzu eine Beilage.)



ver

Peilage zum 94. Stück des Merſeburger Rreisblatts 1858.
v Sehr ſchönen Magdeburger Sauerkohl

empfiehlt Moritz Klingebeil.
Sämmtliche Gewürze zum Schlachten, zu

jedem Markttag friſch geſtoßen, empfiehlt bil-

ligſt Moritz Klingebeil,Entenplan.
Schnell Schön-Schreib-Unterricht.

Mein SchnellSchönSchreib Unterricht findet zu jeder
Stunde des Tages und des Abends ſtatt, wobei ich bemerke,

daß geehrten Schülern nach einem Curſus von 10 Stun-
den die Aneignung der geläufigſten und ſchönſten
Handſchrift garantirt wird. Auch der Schlecht-
ſchreiben dſte wird das überraſchendſte Reſultat er-
zielen.
Der einfache Curſus deutſch oder lateiniſch koſtet 3
Thlr., der doppelte deutſch und lateiniſch 5 Thlr. Theil-
nehmende belieben ſich im Gaſthaus zur Sonne zu mel-
den, woſelbſt auch eine Probe von Schülern zur An-
ſicht bereit liegt.

Merſeburg, den 9. November 1858.
W. Zander.

Eine erfahrene Köchin, welche gute Zeugniſſe aufzuwei-
ſen hat, wird am Markt Nr. 18, zwei Treppen hoch, zum
1. Januar gegen guten Lohn geſucht.

Getreidepreiſe.
Merſeburg, den 20. November 1858.
2 Thlr. 15 Sgr. Pf. bis 3 Thlr. Sgr. Pf.

28 9 2 2 617 68 9

Weizen
Roggen 1
Gerſte
Hafer 5

W J V

Rirchennachrichten von Merſeburg.
DHom. Geboren: dem Trompeter bei der 1. Escadr. Königl.

12. Huſ. Reg. Höhne eine Tochter. Geſtorben: der Paſtor emer.
und Ritter des Rothen Adler Ordens A. Ch. Werkmeiſter, 88 J. 11
M. alt an Altersſchwäche.

Stadt. Geboren: dem Fabrikarb. Gierth ein Sohn dem
Photographen Schmidt ein Sohn dem Bürger und Glaſermſtr. Horn
ein Sohn dem Maurer Leibner ein Sohn; dem Handarb. Koſchai ein
Sohn dem Handarb. Schenk eine Tochter dem Bürſtenmachermſtr.
Florheim ein Sohn dem Buchbinder Eſſen ein Sohn. Geſtorben:
der 2. Sohn 1. Ehe des Bürgers und Schneidermſtrs. Kanzler, im 17.
J., an Gehirnentzündung; die hinterl. Wittwe 2. Ehe des pract. Arztes
Dr. Jliſch, im 59. J., am Schlagfluß.

Donnerstag, Nachmittags 2 Uhr, Gottesdienſt in der Stadt-
kirche. Predigt Herr Paſtor Schellbach.

Neumarkt. Geboren: dem Bürger u. Stellmachermſtr. Rhein-
wein ein Sohn dem Handelsm. F. L. Treff eine Tochter; dem Hand-
arbeiter Händel ein Sohn ein außererehl. Sohn. Geſtorben:
der Handarb. Fauſt in Venenien, 50 J. alt, an Altersſchwäche.

Altenburg. Geboren: dem Zimmergeſellen Ch. C. Zorn eine
Tochter dem Schriftſetzer Beyer ein Sohn.

o eeeenddeà

Berlin, 17. November.
Es iſt eine beſondere Fügung für unſer Vaterland,

daß mit der Neubildung des Miniſteriums einer der wich-
tigſten und folgenſchwerſten Acte unſeres Staatslebens, die
allgemeine Wahl für das Haus der Abgeordneten, zuſam-
mentrifft.

Die ſtarke Bewegung, welche alle Kreiſe des öffentlichen
Lebens ergriffen hat, iſt die Wirkung dieſes eigenthümlichen
Umſtandes. Sie iſt der Ausdruck einer lebendigen Theil-
nahme des Landes an ſeinen“ theuerſten Angelegenheiten,
der von Geſundheit unſerer Zuſtände zeugt.

Man kann daher auch in keiner Weiſe wünſchen, daß
dieſes regere öffentliche Streben zurückgedrängt werde, viel

mehr muß man hoffen und es iſt die Aufgabe, daß unter
der pflichtbewußten Mitwirkung aller wahxhaft patriotiſchen
Männer dieſe Bewegung in eine ſtetige und beſonnene Bahn
geleitet werde und ſich mit dem Geiſte echten Preußenthums,
der hingebenſten Geſinnung für Thron und Vaterland durch-
dringe.

Es iſt eine erfreuliche Thatſache, daß auf Grund des
monarchiſchen Bewußtſeins und im Hinblick auf die Ver-
faſſung, welcher der Träger der königlichen Gewalt von Neuem
die Weihe gegeben hat, ſich eine Verſtändigung und Aus-
gleichung der politiſchen Richtungen und Parteien anbahnt.
An dieſer Thatſache dürfen und ſollen wir als an einer
Ehre, die Preußen in ſeiner Geſammtheit und in ſeinen
einzelnen Theilen ziert, freudig feſthalten. Der echte Patrio-
tismus aber wird, anſtatt dieſe Erſcheinung zu verdäch-
tigen und mit allen Kräften wieder Hader und Parteihaß
anzufachen auf jene Erſcheinung als eine hoffnungsreiche
Bürgſchaft für die ſichere Machtſtellung des Vaterlandes,
insbeſondere auch dem Auslande gegenüber, hinzeigen und
ſein Bemühen darauf richten, die ſich kundgebende Entwicke-
lung im echt monarchiſchen Geiſte zu fördern.

Die Regierung hat von dieſem Geſichtspunkte aus
keinen Grund, die lebhafte Bewegung des Moments als
ein ungünſtiges Symptom unſerer Zuſtände zu betrachten.
Sie würde am wenigſten daran denken wollen, berechtigten
Aeußerungen des öffentlichen Verfaſſungslebens beſchränkend
entgegenzutreten.

Aber wenn für die Regierung durch das Zuſammen-
treffen des Anfangs ihrer Wirkſamkeit mit dem Act der
neuen Wahlen ſofort die Frage in ihrem ganzen Ernſt an
dieſelbe herantrat, in welchem Geiſte ſie ihr Verhältniß zur
Landesvertretung auffaſſe, in welchem Geiſte ſie deren Mit-
wirkung wünſche und verlange: ſo hat die lebhafte Theil-
nahme, welche diesmal die Wahlen begleitet, das neue Mi-
niſterium noch dringender darauf hinweiſen müſſen, ſich ſelbſt
und dem Lande die Frage ſeiner Stellung klar zu beant-
worten.

Ein Preußiſches Miniſterium erſchiene nicht würdig des
hohen Vertrauens, durch welches es zur Leitung der Staats-
geſchäfte berufen iſt, wenn es je vergeſſen könnte, welche
Stellung in Preußen die Krone hat und haben muß. Die
Rechte, die Ehre und die Macht der Krone zu vertreten,
wird immer als die erſte und heiligſte Pflicht der höchſten
Räthe des Königs erſcheinen müſſen, und wo immer ſich
eine Anſchauung oder ein Beſtreben zeigen ſollte, welche
dem echt monarchiſchen Princip Abbruch thun könnte, wird
man die Regierung mit feſteſter Hand die monarchiſche
Autorität aufrechthalten ſehen. Jn Preußen iſt der König
wahrhaft Herrſcher, in der vollen Selbſtſtändigkeit und Frei-
heit ſeiner Entſchließungen der Leiter und Führer der Nation
auf dieſer Grundbedingung hat bisher die großartige Ent-
wickelung Preußens beruht, und auf ihr wird ſie auch für
alle Zukunft beruhen.

Durchdrungen von dieſer Ueberzeugung wird das Mi-
riſterium ſeine Stellung als höchſter Rath der Krone in
gleichem Sinne auffaſſen und behaupten. Preußen bedarf
einer einigen ſtarken Regierung. Dieſe ſoll als ſelbſtbe-
wußte Führerin auf der Bahn beſonnenen Vorwärtsſchrei-
tens über dem Andrängen der mannigfaltigen Forderungen,
welche Sonderintereſſen und Parteien an ſie richten, das
Geſammtintereſſe des Staats wahren und fördern. Die
Regierung darf nicht die Dienerin der Parteien nicht die
Dienerin der Majoritäten werden, ſondern ſie wird ſich ſtets
der Pflicht bewußt ſein; gegenüber den Anſprüchen des Mo
ments und den ſubjectiven Partei Auffaſſungen das Recht
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der geſchichtlichen uud verfaſſungsmäßigen Entwickelung zur
Geltung zu bringen.

Jndem die Regierung in der Lage iſt, die thatſächlichen
Verhältniſſe des Landes, die Bedingungen ſeines Wohls- und
ſeiner Entwickelung in ihrem Zuſammenhange zu über-blicken, iſt ſie vor Allem berufen, den Geiſt der Mäßigung

und der ſtaatsmänniſchen Abwägung zu verwirklichen. Jm
gegenwärtigen Moment tritt dieſe Aufgabe doppelt gewich-
tig an die Regierung heran. Sie richtet deshalb an die

ähler des Landes, ja an die ganze Nation den Mahnruf,
in männlicher Beſonnenheit ſich zu ſammeln. Nichts kann
für die Entwickelung unſerer öffentlichen Verhältniſſe gefähr-
licher ſein, als wenn die Parteien ſich in Forderungen aller
Art an die Regierung überbieten; und das Miniſterium
kann diejenigen nicht als ſeine Anhänger betrachten, welche,
ohne Vertrauen zu dem Character deſſelben und ohne Be-
wußtſein von der Schwierigkeit ſeiner Aufgabe, der Regie-
rung gegenwärtig offen nur darum nicht gegenübertreten,
weil ſie es durch eine ſcheinbare Unterſtützung im Sinne
ihrer Beſtrebungen leichter vorwärts zu treiben hoffen.

Die Regierung ihrerſeits iſt ſich ihrer Pflicht vollkom-
men bewußt, der von ihr als nothwendig erkannten Richtung
treu zu bleiben, und von dieſer Pflicht wird ſie nicht wei-
chen. Sie wird mit dieſer Auffaſſung der Landesvertretung
gegenübertreten und ihre Mitwirkung auf ſolchem Wege als
den wahren Beweis des Vertrauens und der loyalen Un-
terſtützung in Anſpruch nehmen.

Wenn aber die Regierung Vertrauen vom Lande er-
wartet, wenn ſie die Nothwendigkeit einer durchaus ruhigen
und gemäßigten, jedem ſchroffen Uebergang fernen Ent-
wickelung behauptet und aufrecht erhält, ſo ſtellt ſie ſich
zugleich auf den Standpunkt, von dem aus ſie das Recht
hat, ſolches Entgegenkommen vom Lande zu verlangen.

Der Regent, welcher die Räthe der Krone berufen, hat
in ergreifend einfacher Weiſe das Miniſterium, wie das ganze
Volk, auf dieſen Standpunkt hingewieſen und demſelben
damit neue Feſtigkeit gegeben. Es iſt dies der Boden der
Geſetzlichkeit.

Die großen Freiheiten und Rechte des Landes der
ganzen Nation und jedem Einzelnen als unveräußerlichen,
von der Krone zu reichſtem Geſchenk verliehenen Beſitz zu
wahren, die geſammte Verwaltung mit dem Geiſt der beſten
Preußiſchen Tradition zu durchdringen Jedem das Seine
zu geben, ohne Anſehen der Perſon des Staates Schutz und
Fürſorge zu gewähren und Jeden an den Wohlthaten des
Staates theilnehmen zu laſſen: das iſt eine Aufgabe, welche
die Regierung im Bewußtſein ihrer Verantwortung immer
vor Augèn haben wird und in deren gewiſſenhafter Erfül-
lung ſie zuverſichtlich hofft, ſich das Vertrauen des Regenten
und das Vertrauen des Landes zu bewahren.

(Preußiſche Zeitung.)

Auflöſung des Räthſels im vor. Stück:
Flintenſtein.
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